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dürfte den Erwartungen des Vert. urchausGrundlagen einer polıtischen REthik®. „Auf-

gaben der polıtischen Ethik“, AZUFE politischen entsprechen.
Theorie der Demokratie“, „Kirche und De- Im zweıten Vortrag ber „Demokratıe und
mokratıie“, nıcht zuletzt die Arbeıit ber Max Moral“ untersucht Klomps zunächst die rage
Weber nach der Berechtigung eines Pluralismus im

Schmölz, ein Schüler des Münchener oli- Bereich des Moralischen. Die kantische HNO

tologen Eric Vögelin, argumentiert jeweils Sun  5  k4 der Fragestellung und die der mater1a-
AUS den Voraussetzungen der scholastischen len Wertethik Hartmanns werden kritisch
Philosophie. Manches müßte hier wohl kriti- vorgestellt, die naturrechtliche Posıtion der
scher gesehen werden. So kommt OS Über- katholischen Moraltheologie wird ausführlich
spitzungen dieser Art Is InNna Begınn diskutiert. Das Ergebnis wırd formuliert:
der Neuzeıt ylaubte, auf die scholastische „Die Moraltheologie spricht VO naturrecht-
Philosophie, die Ja immerhin den klassischen lich eingefaßten Ethosformen, die VO'  $ der
yriechischen Wahrheitsbestand enthalten hat, Offenbarung entweder erstmalıg vorgeschrıie-
verzichten können, hat INa  - s1e ‚ausgeboo- ben der doch mi1t der Oftenbarung vereinbar
tet Damıt hat INa  e die Philosophie über- sind. Mıt diesem weitgesteckten Ansatz WwUur-

haupt über Bord geworfen und MI1t ıhr das de dem Pluralismus 1mM ethischen Raum eın
rationale Wıssen die Grundtakten des ZEW1SSES Recht zugesprochen, und der Moral-
Menschen und der Gesellschaft“. Dennoch theologie würde die Aufgabe zugewlesen, -
wird INa  3 das Buch mit Nutzen ZUr Kenntnis stelle einer Fıxierung auf d1e Kon-
nehmen, VOTLr em die Aussagen über den des naturrechtlichen Rahmens mehr dar-

aut bedacht se1n, daß dieser nner;aum„gesellschaftlichen Menschen und die mensch-
iıche Gesellschaft be1 Thomas VO Aquıin“; ethisch gefüllt werde.“ Dem damir ımplizier-
1er wird auf einen bemerkenswerten Ansatz ten, 1 Gew1issen verantwortenden Plura-
für die Geschichtlichkeit VO Mensch und Ge- lismus moralischer Entscheidungen korrespon-

diert ıne auch weltanschaulich pluralistischeellschaft be1 Thomas VO:  - Aquın hingewı1esen.
H. Walf S} Gesellschaft 1n demokratischer Staatstorm.

Deshalb se1l „durchaus legıtım, wenn Staa-
ten 1n ıhren Verfassungen siıch WAar

einem bestimmte Werte und 7iele gebun-KLOMPS, Heinrich: Demokratie UN Moral,
Toleranz UN Kirche. Köln Bachem 1966 denen Gemeinwesen bekennen, ber doch

Kart 4,20 möglichst vermeiden, sich mM1It gewissen Kon-
Die vorliegende Schrift nthält Wel Vor- kretisierungen des Sittlich-Verbindlichen

iıdentifizieren“trage AUS den Jahren 1963 und 1964 Der
andelt VO  w der schmerzlichen Geschichte Die präzisen Ausführungen einen

der Beziehung VO  - Toleranz und Kirche U0= Stil der Moraltheologie. Es wird die
leranz als „das achtungsvolle Verhältnis VO'  3 notwendige Einheit VO':  - W esens- und Indivi-
Menschen und Gemeinschaften 7zueinander 1n dualethik gesehen und das Existential der Ge-
ihrem JE anders interpretierten Verständnıis schichtlichkeıit 1n seiner auch moraltheologı-
der Wahrheit“ WAar 1mM europäisch-abendlän- schen Relevanz grundsätzlich erkannt.
dischen Raum VOr allem hinsichtlich der Glau- ulf SJ
bensfreiheit umstritten. Datür werden wel
Gründe angegeben: Einmal „das Weiterleben
der antiıken Idee, da{ß die politische und reli- Was ıst Sozzalısmus heute® Mıt Beıtraägen VO'  }

y1Öse Ordnung eınes Volkes ıne Einheit bıl- Jean-Yves (CALVEZ H A Köln Bachem 1966
den müsse“, sodann dle Schwierigkeit, die 135 Kart. 8,50
Lehre VO  3 der Verbindlichkeit uch des 1rr1ı- Der Band legt Stellungnahmen katholischer
SCn Gewi1ssens auft die christliche Offenba- Sozialwissenschaftler ZUuU demokratischen So-

rungswahrheit anzuwenden.. Dıie konziliare 7z1alısmus VOL. Um diese würdigen können,
„Erklärung über die Religionsfreiheit“ (1965) se1l zunächst das bekannte Verdikt der En-
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